
Fahrzeugs ein, so daß auch erst dann ein Schaden ent
stehe, zu dessen Ausgleich der Verklagte dann bereit 
sei.
Der Verklagte hat beantragt, das Urteil des Kreisge
richts aufzuheben und festzustellen, daß der Verklagte 
verpflichtet ist, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, 
der sich beim Verkauf des Pkw durch den auf den Un
fall zurückzuführenden geringeren Verkaufspreis er
geben könnte.
Der Kläger hat Zurückweisung der Berufung beantragt 
und ausgeführt, daß sein Pkw zum Zeitpunkt des Un
falls fast neuwertig gewesen sei. Von der beschädigten 
Karosserie seien lediglich Teile im Gesamtwert von 
2 800 M noch zu gebrauchen gewesen; eine Reparatur 
dieser Karosserie sei daher nicht möglich gewesen. Eine 
regenerierte Karosserie könne nicht einer neuen gleich
gesetzt werden. Es habe sich auch um eine regenerierte 
Unfall-Karosserie aus dem Baujahr 1971 gehandelt, an 
der sich schon jetzt erhebliche Mängel zeigten.
Die Berufung hatte keinen Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Der Senat vermag sich dem Vorbringen des Verklagten, 
eine ordnungsgemäße regenerierte Pkw-Karosserie 
habe die gleichen Eigenschaften wie eine neue — oder 
fast neue — Karosserie, nicht anzuschließen. Daß eine 
solche Auffassung unrichtig ist, kommt in der Stellung
nahme des Kfz-Instandsetzungsbetriebes zum Aus
druck, nach der trotz größter Bemühungen der Zustand 
des Pkw nicht dem vor dem Unfall vorhandenen ent
spricht, was u. a. darauf zurückzuführen ist, daß das 
Fahrzeug nunmehr mit einer regenerierten Unfall-Ka
rosserie aus dem Jahr 1971 versehen ist. Durch die um
fangreiche Reparatur ist das Fahrzeug zwar wieder
— und auch für längere Zeit — in bezug auf Verkehrs
sicherheit und andere Faktoren funktionstüchtig. Ab
gesehen von den bereits jetzt festgestellten Mängeln 
(z. B. schließen alle Türen schlecht), die auf eine nicht in 
allen Punkten ordnungsgemäße Regenerierung zurück
zuführen sein mögen, ist aber erfahrungsgemäß ein sol
cher Pkw infolge des bereits eingetretenen Verschleißes 
der Karosserie, der sich durch eine Regenerierung nicht 
voll ausgleichen läßt, störanfälliger, wartungsbedürfti
ger und in der Lebensdauer begrenzter als ein fast 
neues Fahrzeug.
Durch eine ordnungsgemäß ausgeführte Reparatur kann 
der vor dem Unfall vorhanden gewesene Zustand eines 
Kfz dann wiederhergestellt werden, wenn es sich um 
relativ geringfügige Schäden handelt und deshalb die 
genannten nachteiligen Folgen nicht zu erwarten sind, i 
Die Herstellung eines solchen Zustandes ist auch dann 
möglich, wenn das beschädigte Fahrzeug bereits län
gere Zeit in Betrieb war und zum Unfallzeitpunkt 
einen von der Gesamtlebensdauer, dem Alter, dem indi
viduellen Grad der Abnutzung und dem moralischen 
Verschleiß bestimmten Zeitwert hat, der durch eine um
fassende Reparatur wie den Einbau einer regenerierten 
Karosserie wieder erreicht werden kann.
Die Karosserie des Wagens des Klägers hatte — nach 
übereinstimmender Ansicht beider Parteien — vor dem 
Unfall einen Zeitwert von 11 500 M. Die nach dem Un
fall noch verwertbaren Teile dieser Karosserie hatten
— entsprechend den Feststellungen der Staatlichen Ver
sicherung — jedoch nur einen Wert von 2 800 M. Bei den 
durchgeführten und von der Staatlichen Versicherung 
für den Verklagten finanzierten Arbeiten handelte es 
sich somit weder um geringfügige Reparaturen noch 
um solche, die den Zustand des Wagens vor dem Un
fall wiederherzustellen vermochten.
Der nach § 823 BGB schadenersatzpflichtige Verklagte 
hat nach § 251 Abs. 1 BGB eine Entschädigung in Geld 
zu leisten, soweit die Herstellung des ursprünglichen 
Zustandes nicht möglich oder zur Entschädigung des
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Klägers nicht genügend ist. Davon geht offenbar auch 
der Verklagte aus, denn er ist bereit, dem Kläger, 
wollte dieser das Fahrzeug alsbald nach der Reparatur 
verkaufen, die Differenz zwischen dem nach der Repa
ratur zulässigen Preis und dem Zeitwert vor dem Un
fall zu erstatten; er will dies jedoch nicht tun, solange 
der Kläger den Wagen selbst weiter nutzt. Dieser Auf
fassung des Verklagten kann nicht gefolgt werden.
Der Verklagte verkennt, daß es für die Höhe des dem 
Kläger entstandenen Vermögensschadens unerheblich 
ist, ob er bei einem alsbaldigen Verkauf des Wagens 
einen geringeren Verkaufspreis erzielt oder ob er das 
— übrigens auch im Gebrauchswert geminderte — Fahr
zeug unter den dargelegten erschwerten Bedingungen 
selbst noch nutzt. Ausgangspunkt für die Berechnung 
des Vermögensschadens ist allein der Zeitwert des Pkw 
vor dem Unfall, über den es zwischen den Parteien 
keine unterschiedlichen Auffassungen gibt.
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